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Ueber allfällig im Laufe der Zeit notwendi3 werdende

Abänderungen diejer Statuten ent/cheidet na; Anhörung
des Forstamtes und der Gemeind&lt; »rstehung die fürstliche
Regierung und bleiben vorstehende Liestimmungen, so lange
eine Abänderung nicht regierungsamtlich genehmigt ist, in
Giltigkeit.

In Urkund dessen nachstehende Fertigung :
Schellenberg, am 20. Dezember 1894.

Joh. Georg Büchel, Ludwig Elkuch,
Kassier. Vorsteher.

Meinrad Marxer, Andreas Mieier,
Wendelin Haßler, Elias Öhri,

Gemeinderäte.

Matthäus Goop. Martin Noderer.
Fr3. Josef Wohlwend. Frz. Josef Goop.

Andreas Haßzler.

Wird genehmigt.
Vaduz, am 27. Dezember 1894.

Der fürstliche Landesverweser:
v. Stellwag.


